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palästinensischen Volkes und unter Anleitung dieses Aus- tember 1993 in Washington unterzeichneten Grundsatz-
schusses die in Ziffer 1 der Resolution 32/40 B, in Ziffer 2b) erklärung über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst-
der Resolution 34/65 D, in Ziffer 3 der Resolution 36/120 B, regierung und der darauffolgenden Durchführungsabkom-
in Ziffer 3 der Resolution 38/58 B, in Ziffer 3 der Resolution men, namentlich des am 28. September 1995 in Washington
40/96 B, in Ziffer 2 der Resolution 42/66 B, in Ziffer 2 der unterzeichneten israelisch-palästinensischen Interimsabkom-
Resolution 44/41 B, in Ziffer 2 der Resolution 46/74 B, in mens über das Westjordanland und den Gazastreifen , sowie
Ziffer 2 der Resolution 48/158 B, in Ziffer 3 der Resolution ihrer positiven Implikationen,
49/62 B, in Ziffer 3 der Resolution 50/84 B und in Ziffer 3 der
Resolution 51/24 im einzelnen angeführten Aufgaben auch
weiterhin wahrnimmt;

4. ersuchtden Generalsekretäraußerdem, die weitere
Kooperation des Bereichs Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit und anderer Stellen des Sekretariats sicherzustellen,
dahin gehend, daß sie den Bereich in die Lage versetzen, seine
Aufgaben wahrzunehmen, und angemessen über die ver-
schiedenen Aspekte der Palästinafrage berichten;

5. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit dem schaft stärker ins Bewußtsein rückt, und daß das Programm
Ausschuß und dem Bereich bei der Wahrnehmung ihrer Auf- wirksam zu einem Klima beiträgt, das dem Dialog und der
gaben zusammenzuarbeiten; Unterstützung des Friedensprozesses förderlich ist;

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon den Maßnahmen 3. ersuchtden Bereich, in voller Zusammenarbeit und
der Mitgliedstaaten zur alljährlichen Begehung des Interna- Abstimmung mit dem Ausschuß für die Ausübung der unver-
tionalen Tages der Solidarität mit dem palästinensischen Volk äußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes und mit der
am 29. November, ersucht sie, die Begehung dieses Tages aufgrund von Entwicklungen, die sich auf die Palästinafrage
auch weiterhin einem möglichst breiten Publikum bekannt zu auswirken, unter Umständen gebotenen Flexibilität sein beson-
machen, und ersucht den Ausschuß, im Rahmen der Begehung deres Informationsprogramm über die Palästinafrage im Zwei-
des Tages der Solidarität in Zusammenarbeit mit der Ständigen jahreszeitraum 1998-1999 mit spezieller Ausrichtung auf die
Beobachtervertretung Palästinas bei den Vereinten Nationen öffentliche Meinung in Europa und Nordamerika fortzusetzen
auch künftig jedes Jahr eine Ausstellung über die Rechte der und vor allem
Palästinenser zu veranstalten.

68. Plenarsitzung den Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen zu
9. Dezember 1997 verbreiten, so auch Berichte über die von den zuständigen

52/51. Besonderes Informationsprogramm über die
Palästinafrage b) auch weiterhin Publikationen über die verschiedenen

Die Generalversammlung,

nach Behandlungdes Berichts des Ausschusses für die
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen
Volkes ,105

insbesondere Kenntnis nehmendvon den in Abschnitt VI
dieses Berichts enthaltenen Informationen,

unter Hinweisauf ihre Resolution 51/25 vom 4. Dezember
1996,

überzeugt, daß die weltweite Verbreitung genauer und
umfassender Informationen und die Rolle der nichtstaatlichen
Organisationen und Institutionen nach wie vor von ent-
scheidender Bedeutung für eine bessere Kenntnis und stärkere
Unterstützung der unveräußerlichen Rechte des palästinensi-
schen Volkes sind,

in Kenntnisder von der Regierung des Staates Israel und
der Palästinensischen Befreiungsorganisation am 13. Sep-
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1. nimmt mit Genugtuung Kenntnisvon den Maßnahmen,
welche der Sekretariats-Bereich Kommunikation und Öffent-
lichkeitsarbeit gemäß Resolution 51/25 ergriffen hat;

2. vertritt die Auffassung, daß das besondere Informa-
tionsprogramm des Bereichs Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit über die Palästinafrage insofern sehr nützlich ist, als
es die komplexen Zusammenhänge der Palästinafrage und die
Situation im Nahen Osten insgesamt, insbesondere auch die
Fortschritte im Friedensprozeß, der internationalen Gemein-

a) Informationen über alle die Palästinafrage betreffen-

Organisationen der Vereinten Nationen geleistete Arbeit;

Aspekte der Palästinafrage auf allen Gebieten herauszugeben
und auf den neuesten Stand zu bringen, so auch Informationen
über die jüngsten diesbezüglichen Entwicklungen, insbesonde-
re die Aussichten auf Frieden;

c) sein audiovisuelles Material über die Palästinafrage zu
erweitern und auch weiterhin solches Material herzustellen;

d) Informationsmissionen für Journalisten in das Gebiet
zu veranstalten und zu fördern, so auch in die der Zuständig-
keit der Palästinensischen Behörde unterstehenden Gebiete und
die besetzten Gebiete;

e) internationale, regionale und nationale Seminare für
Journalisten sowie Journalistentreffen zu veranstalten;

f) dem palästinensischen Volk auch künftig beim Ausbau
des Medienbereichs behilflich zu sein und insbesondere das
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1995 begonnene Ausbildungsprogramm für das Personal führungsabkommen, namentlich des am 28. September 1995
palästinensischer Rundfunk- und Fernsehanstalten und für in Washington unterzeichneten israelisch-palästinensischen
palästinensische Journalisten zu verstärken. Interimsabkommens über das Westjordanland und den Gaza-

68. Plenarsitzung
9. Dezember 1997

52/52. Friedliche Regelung der Palästinafrage

Die Generalversammlung, die Palästinensische Behörde in diesen Gebieten sowie auf die

unter Hinweisauf ihre einschlägigen Resolutionen, ein-
schließlich der auf der zehnten Notstandssondertagung
verabschiedeten Resolutionen, erfreut über den erfolgreichen Verlauf der ersten palästi-

sowie unter Hinweisauf die einschlägigen Resolutionen des
Sicherheitsrats, namentlich die Resolutionen 242 (1967) vom
22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973,

sich dessen bewußt, daß sich 1997 die Verabschiedung der
Resolution 181 (II) vom 29. November 1947 zum fünfzigsten
und die Besetzung palästinensischen Gebiets einschließlich
Jerusalems zum dreißigsten Mal jährt,

nach Behandlungdes Berichts des Generalsekretärs , der108

gemäß dem Ersuchen in ihrer Resolution 51/26 vom
4. Dezember 1996 vorgelegt wurde,

überzeugt, daß die Herbeiführung einer endgültigen
friedlichen Regelung der Palästinafrage, des Kerns des
arabisch-israelischen Konflikts, eine zwingende Voraussetzung
für die Herbeiführung eines umfassenden und dauerhaften
Friedens im Nahen Osten ist,

sich dessen bewußt, daß der Grundsatz der Gleichberechti-
gung und der Selbstbestimmung der Völker zu den Zielen und
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen gehört,

in Bekräftigungdes Grundsatzes der Unzulässigkeit des
kriegerischen Gebietserwerbs,

sowie in Bekräftigungder Illegalität der israelischen Grundsatzerklärung über Regelungen betreffend eine vorläufi-
Siedlungen in dem seit 1967 besetzten Gebiet und der israe- ge Selbstregierung von 1993 sowie die darauffolgenden
lischen Maßnahmen zur Veränderung des Status von Jerusa- Durchführungsabkommen, namentlich das israelisch-palästi-
lem, nensische Interimsabkommen über das Westjordanland und

in abermaliger Bekräftigungdes Rechts aller Staaten der
Region, in Frieden innerhalb sicherer, international anerkann-
ter Grenzen zu leben,

unter Hinweis auf die gegenseitige Anerkennung der
Regierung des Staates Israel und der Palästinensischen
Befreiungsorganisation, der Vertreterin des palästinensischen
Volkes, und die am 13. September 1993 in Washington durch
die beiden Parteien vorgenommene Unterzeichnung der
Grundsatzerklärung über Regelungen betreffend eine vorläufi-
ge Selbstregierung sowie der darauffolgenden Durch-109

streifen ,110

sowie unter Hinweisauf den 1995 erfolgten Abzug der
israelischen Armee aus dem Gazastreifen und dem Gebiet von
Jericho im Einklang mit den von den Parteien geschlossenen
Abkommen und auf die Aufnahme der Amtsgeschäfte durch

1996 begonnene Rückverlegung der israelischen Armee im
restlichen Westjordanland,

nensischen allgemeinen Wahlen,

mit Anerkennung Kenntnis nehmendvon der Tätigkeit des
Büros des Sonderkoordinators der Vereinten Nationen in den
besetzten Gebieten und dem von ihm geleisteten positiven
Beitrag,

mit Genugtuungüber die Abhaltung der Konferenz zur
Unterstützung des Friedens im Nahen Osten am 1. Oktober
1993 in Washington und alle Folgetreffen sowie über die zur
Unterstützung des palästinensischen Volkes eingerichteten
internationalen Mechanismen,

besorgt über die ernsten Schwierigkeiten, denen der
Nahostfriedensprozeß begegnet, namentlich die Nichtumset-
zung der geschlossenen Abkommen, sowie über die Ver-
schlechterung der sozioökonomischen Lebensbedingungen des
palästinensischen Volkes aufgrund der israelischen Haltung
und Maßnahmen,

1. erklärt erneut, daß es notwendig ist, eine friedliche,
alle Aspekte einbeziehende Regelung der Palästinafrage, des
Kerns des arabisch-israelischen Konflikts, herbeizuführen;

2. bekundet ihre volle Unterstützungfür den in Madrid
begonnenen und sich fortsetzenden Friedensprozeß und die
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den Gazastreifen von 1995 , und verleiht der Hoffnung110

Ausdruck, daß dieser Prozeß zur Schaffung eines umfassen-
den, gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten
führen wird;

3. betont, daß es gilt, sich für den Grundsatz "Land
gegen Frieden" und die Durchführung der Resolutionen des
Sicherheitsrats 242 (1967) und 338 (1973) einzusetzen, die die
Grundlage für den Nahost-Friedensprozeß bilden, sowie die
von den Parteien geschlossenen Abkommen sofort und
genauestens durchzuführen, namentlich die israelischen
Streitkräfte aus dem Westjordanland rückzuverlegen und mit
den Verhandlungen über eine endgültige Regelung zu begin-
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